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• Öffentliche Bekanntmachung über die in der Verbands- 
versammlung des Wasserversorgungsverbandes  
„Hoher Fläming“ vom 26.07.2018 gefassten Beschlüsse S. 1

Ende des amtlichen Teils

Öffentliche Bekanntmachung über 
die in der Verbandsversammlung 
des Wasserversorgungsverbandes 
„Hoher Fläming“ vom 26.07.2018 

gefassten Beschlüsse
Gemäß § 13 Absatz 1 der Verbandssatzung vom 03.06.2003 in der Fassung 
der 4. Änderungssatzung vom 24.11.2011 werden die Beschlüsse der Ver-
bandsversammlung durch Veröffentlichung im Amtsblatt für den Landkreis 
Potsdam-Mittelmark bekannt gemacht.

1. Grundsatzbeschluss Hauptamtlicher Verbandsvorsteher

 Beschluss 01-07/2018: Der Beschluss wurde zurückgezogen.

ffentliche Bekanntmachungen
2. Erteilung eines Prüfauftrages an die dhpg Wirtschaftsprüfung

 Die Verbandsversammlung beschließt die Erteilung eines Prüfauftra-
ges an die dhpg GmbHG zur Prüfung und Bestätigung, dass bei dem 
WAV im Zusammenhang mit der Beitragsrückerstattung aufgrund der 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes vom 12. November 
2015 nicht kalkulationsfähige Verwaltungskosten in Höhe von rund 
82.600,00 € entstanden sind.

 Der Beschluss wurde mit 21 Ja-Stimmen einstimmig gefasst.

3. Feststellung des Jahresabschlusses 2017 und Ergebnisverwen-
dung

 Beschlussurkunde 03-07/2018
 Feststellung des Jahresabschlusses 2017 und Ergebnisverwendung

 Die Verbandsversammlung hat in ihrer öffentlichen Sitzung
 am 26. Juli 2018
 den folgenden Beschluss gefasst:

 Die Verbandsversammlung stellt den geprüften Jahresabschluss 2017 
gemäß § 28 des Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit 
im Land Brandenburg (BbgGKG) in Verbindung mit § 33 Absatz 1 Num-

Wasserversorgungsverband Hoher Flming (WAV)
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mer 1 der Eigenbetriebsverordnung des Landes Brandenburg (EigV) 
fest. Das positive Jahresergebnis in Höhe von 164.830,33 € wird auf 
neue Rechnung vorgetragen.

 Die Beschlussfassung erfolgte:

 Votum Stimmenzahl
 JA  20
 NEIN
 Enthaltung 1

   Beschluss einstimmig gefasst;
  Beschluss mehrheitlich gefasst;
  Beschluss mehrheitlich nicht gefasst;
  Beschluss einstimmig nicht gefasst.

 26.07.2018
 gez. Rafelt
 Vorsitzender der Verbandsversammlung

 Der geprüfte Jahresabschluss 2017 inkl. Bestätigungsvermerk ist vom 
10.09.2018 bis zum 24.09.2018 im Verwaltungsgebäude des WAV, 
Gregor-von-Brück-Ring 20, 14822 Brück während der Sprechzeiten 
einsehbar.

4. Entlastung des Verbandsvorstehers für das Wirtschaftsjahr 
2017

 Die Verbandsversammlung beschließt gemäß § 28 des Gesetzes über 
die kommunale Gemeinschaftsarbeit im Land Brandenburg (BbgGKG) 
in Verbindung mit § 33 Absatz 1 Nummer 2 der Eigenbetriebsverord-
nung des Landes Brandenburg (EigV) die Entlastung des Verbandsvor-
stehers für das Wirtschaftsjahr 2017.

 Der Beschluss wurde mit 21 Ja-Stimmen einstimmig gefasst.

5. 3. Satzung zur Änderung der Wasserversorgungssatzung

 Die Verbandsversammlung beschließt die in der Entwurfsfassung vom 
18.06.2018 als Anlage beigefügte 3. Satzung zur Änderung der Was-
serversorgungssatzung.

 Der Beschluss wurde mit 21 Ja-Stimmen einstimmig gefasst.

 Dritte Änderungssatzung der
 Satzung des
 Wasserversorgungsverbandes „Hoher Fläming“
 (nachfolgend WAV genannt)

 über den Anschluss an die öffentliche Wasserversorgungs-
 anlage und die Versorgung der Grundstücke mit Wasser
 (Wasserversorgungssatzung)

Stand:   18.06.2018
Beschlossen am: 26.07.2018

Auf Grund der §§ 2, 3 der Kommunalverfassung des Landes Branden-
burg (BbgKVerf) vom 18.12.2007 (GVBI. Nr. 19, Seite 286), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 10.07.2014 (GVBI. Nr. 32) und 
des § 59 des Brandenburgischen Wassergesetzes (BbgWG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 02.03.2012, zuletzt geändert durch Artikel 2 
Absatz 8 des Gesetzes vom 25.01.2016 (GBVI. Nr. 5) in Verbindung mit 
der Verbandssatzung des Wasserversorgungsverbandes „Hoher Fläming“, 
nachfolgend WAV genannt, hat die Verbandsversammlung des Wasser-
versorgungsverbandes „Hoher Fläming“ am 26.07.2018 folgende dritte 
Änderungssatzung der Wasserversorgungssatzung vom 18.06.2018 be-
schlossen:

§ 1
Allgemeines

Der WAV betreibt die Wasserversorgung als öffentliche Anlage zur Versor-
gung der Grundstücke in seinem Gebiet mit Trinkwasser. Art und Umfang 
der Wasserversorgungsanlage bestimmt der WAV.

§ 2
Versorgungsverhältnis

Ein Versorgungsverhältnis mit dem WAV kommt zu Stande, soweit dem 
Anschluss- und Benutzungsverpflichteten die Möglichkeit des Anschlusses 
bzw. die Möglichkeit der Entnahme von Wasser aus der öffentlichen An-
lage des Wasserversorgungsverbandes geboten wird. Näheres regelt die 
Gebührensatzung. 

§ 3
Grundstücksbegriff – Grundstückseigentümer

(1) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist unabhängig von der Eintragung 
im Liegenschaftskataster und im Grundbuch und ohne Rücksicht auf die 
Grundstücksbezeichnung jeder zusammenhängende Grundbesitz, der eine 
selbstständige wirtschaftliche Einheit bildet.

(2) Die in dieser Satzung für Grundstückseigentümer erlassenen Vorschrif-
ten gelten auch für Erbbauberechtigte oder ähnlich zur Nutzung eines 
Grundstückes dinglich Berechtigte. Ist das Grundstück mit einem Erbbau-
recht belastet, tritt an die Stelle des Eigentümers der Erbbauberechtigte. 
Besteht für das Grundstück ein Nutzungsrecht, so tritt der Nutzer an die 
Stelle des Eigentümers. Nutzer sind die in § 9 des Sachenrechtsbereini-
gungsgesetzes vom 12.9.1994 (BGBl. S. 2457) genannten natürlichen oder 
juristischen Personen. 

(3) Mehrere Eigentümer oder dinglich Berechtigte haften als Gesamt-
schuldner. Bei Rechtsnachfolge gehen alle Verpflichtungen auf den Rechts-
nachfolger über. Die etwaige persönliche Haftung des Rechtsvorgängers 
bleibt hiervon unberührt.

§ 4
Anschluss- und Benutzungsrecht

(1) Jeder Eigentümer eines im Gebiet des WAV liegenden Grundstücks ist 
berechtigt, den Anschluss seines Grundstückes an die Wasserversorgungs-
anlage und die Belieferung mit Trinkwasser nach Maßgabe der Satzung zu 
verlangen.

(2) Das Anschluss- und Benutzungsrecht erstreckt sich nur auf solche 
Grundstücke, die durch eine Versorgungsleitung erschlossen sind. Die 
Grundstückseigentümer können nicht verlangen, dass eine neue Versor-
gungsleitung hergestellt oder bestehende Versorgungsleitungen geändert 
werden.

(3) Der Anschluss eines Grundstücks an eine vorhandene Versorgungslei-
tung kann versagt werden, wenn die Wasserversorgung wegen der Lage 
des Grundstücks oder aus sonstigen technischen oder betrieblichen Grün-
den dem WAV erhebliche Schwierigkeiten bereitet oder besondere Maß-
nahmen erfordert. Unter erheblichen Schwierigkeiten bzw. besonderen 
Maßnahmen fallen insbesondere zum Beispiel:

– wirtschaftlich nicht vertretbarer Investitionsbedarf
– Überlängen von Anschlussleitungen ( >15 m zwischen Versorgungslei-

tung und Grundstücksgrenze)
– erforderliche Druckerhöhung/Druckminderung 
– Kreuzungen mit Bahngelände, Autobahn u. ä.
– Inanspruchnahme/Querung anderer Privatgrundstücke
– besondere Anforderungen des Anschlussnehmers an die Wasserqualität
– überdurchschnittlich hoher Wasserbedarf

(4) Das Anschluss- und Benutzungsrecht besteht auch in den Fällen der Ab-
sätze 2 und 3, sofern der Grundstückseigentümer sich verpflichtet, die mit 
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dem Bau und Betrieb zusammenhängenden Mehrkosten zu übernehmen 
und auf Verlangen Sicherheit zu leisten bzw. in Vorleistung geht.

(5) Ein Anschluss- und Benutzungsrecht besteht nicht, wenn dadurch stö-
rende Einflüsse auf Anlagen des WAV oder negative Auswirkungen auf die 
Wasserqualität zu befürchten sind.

§ 5
Anschlusszwang

(1) Die Eigentümer von Grundstücken, sind verpflichtet, ihre Grundstücke an 
die öffentliche Wasserversorgungsanlage anschließen zu lassen, wenn sie:

– an eine öffentliche Straße (Weg, Platz) mit einer betriebsfertigen Ver-
sorgungsleitung grenzen 

– oder ihren tatsächlichen Zugang zu einer solchen Straße haben
– oder sonst direkt an die Versorgungsleitung angeschlossen werden 

können

(2) Befinden sich auf einem Grundstück mehrere Gebäude zum dauernden 
Aufenthalt von Menschen, so ist jedes Gebäude über einen separaten An-
schluss anzuschließen.

(3) Grundstücke mit Wochenendhäusern unterliegen grundsätzlich dem 
Anschlusszwang.

(4) Der Anschluss der Hausinstallation hat innerhalb von 2 Monaten nach 
Fertigstellung der gebrauchsfähigen, öffentlichen Anlage zu erfolgen.

§ 6
Befreiung vom Anschlusszwang

Von der Verpflichtung zum Anschluss kann der Grundstückseigentümer auf 
Antrag befreit werden, wenn der Anschluss ihm aus besonderen Gründen, 
auch unter Berücksichtigung der Erfordernisse des Gemeinwohls, nicht 
zugemutet werden kann. Der Antrag auf Befreiung ist unter Angabe der 
Gründe schriftlich beim WAV einzureichen. Nachweise sind auf Verlangen 
auf Kosten des Anschlussnehmers von diesem vorzulegen.

§ 7
Nutzungszwang

(1) Auf Grundstücken, die an die öffentliche Wasserversorgungsanlage an-
geschlossen sind, ist der gesamte Bedarf an Wasser im Rahmen des Benut-
zungsrechts (§ 4) ausschließlich aus dieser Anlage zu decken (Benutzungs-
zwang). Verpflichtet sind die Grundstückseigentümer und alle Benutzer der 
Grundstücke. Das auf dem Grundstück anfallende Oberflächenwasser darf 
gesammelt und daneben verwendet werden.

(2) Der Nutzungszwang bezieht sich auf die Verwendung des Wassers für 
die Nutzung, für die Trinkwasserqualität gemäß DIN 2000 und der aktuel-
len Trinkwasserverordnung vorgeschrieben ist. Hierzu zählen u. a. Wasser 
für die Ernährung, Wasser zum Wäsche waschen und Geschirrspüler sowie 
Bade- und Duschwasser. Die Nutzungsmenge bezieht sich auf den durch-
schnittlichen Verbrauch vergleichbarer Anschlussnehmer im Verbandsge-
biet. Eine Unterschreitung von 20 % des durchschnittlichen Bedarfs ver-
gleichbarer Anschlussnehmer gilt als nicht bestimmungsgemäße Nutzung, 
es sei denn, der Anschlussnehmer kann den Minderbedarf und die bestim-
mungsgemäße Nutzung glaubhaft nachweisen.

§ 8
Befreiung vom Nutzungszwang

(1) Von der Verpflichtung zur Benutzung kann der Besitzer nur dann befreit 
werden, wenn die Benutzung ihm aus besonderen Gründen, auch unter 
Berücksichtigung der  Erfordernisse des Gemeinwohls, nicht zugemutet 
werden kann.

(2) Der WAV räumt dem Grundstückseigentümer darüber hinaus im Rah-
men des wirtschaftlich Zumutbaren auf Antrag die Möglichkeit ein, den 

Bezug von Wasser auf einem von ihm gewünschten Verbrauchszweck (zum 
Beispiel Gartenbewässerung) zu beschränken.

(3) Der Antrag auf Befreiung ist unter Angabe der Gründe schriftlich beim 
WAV einzureichen. Notwendige Gutachten und Nachweise sind vom An-
schlussnehmer zu dessen Lasten erstellen zu lassen und dem WAV vorzu-
legen.

(4) Die Befreiung vom Anschlusszwang kann auch als Teilbefreiung unter 
Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs und auf bestimmte Zeit ausgespro-
chen werden.

(5) Der Grundstückseigentümer hat vor Errichtung einer Eigengewin-
nungsanlage dem WAV die beabsichtigte Errichtung anzuzeigen. Bereits 
bestehende Eigengewinnungsanlagen sind dem WAV anzuzeigen. Zu den 
Eigenversorgungsanlagen gehören auch Anlagen zur Regenwassernut-
zung, Grauwassernutzung u.a. Anlagen über die Wasser auf dem Grund-
stück genutzt werden soll bzw. genutzt wird.

(6) Eigengewinnungsanlagen sind entsprechend Stand der Technik zu er-
richten und auf Grundlage der gültigen rechtlichen und technischen Vor-
schriften zu betreiben (u.a. DIN 1988).

(7) Der Betreiber von Eigengewinnungsanlagen hat durch geeignete Maß-
nahmen sicherzustellen, dass von seiner Eigenanlage keine Rückwirkun-
gen in die öffentliche Wasserversorgungsanlage möglich sind. Eine unmit-
telbare Verbindung (Schieber, Rückschlagventile oder andere Absperr- und 
Sicherungsarmaturen) von Eigengewinnungsanlage und öffentlicher Was-
serversorgungsanlage ist nicht statthaft und stellt eine Ordnungswidrig-
keit nach § 29 dar.

§ 9
Art der Versorgung

(1) Das Wasser muss den jeweils geltenden Rechtsvorschriften und den 
anerkannten Regeln der Technik für die vereinbarte Bedarfsart entspre-
chen. Der WAV ist verpflichtet, das Wasser unter dem Druck zu liefern, der 
für eine einwandfreie Deckung des üblichen Bedarfs in dem betreffenden 
Versorgungsgebiet erforderlich ist. Er ist berechtigt, die Beschaffenheit und 
den Druck des Wassers im Rahmen der gesetzlichen und behördlichen Be-
stimmungen sowie den anerkannten Regeln der Technik zu ändern, falls 
dies in besonderen Fällen aus wirtschaftlichen oder technischen Gründen 
notwendig ist; dabei sind die Belange der Grundstückseigentümer/An-
schlussnehmer möglichst angemessen zu berücksichtigen.

(2) Stellt der Grundstückseigentümer/Anschlussnehmer Anforderungen 
an Beschaffenheit und Druck des Wassers, die über die vorgenannten 
Verpflichtungen hinausgehen, so obliegt es ihm selbst die erforderlichen 
Vorkehrungen zu treffen.

§ 10
Umfang der Versorgung,

Benachrichtigung bei Versorgungsunterbrechung

(1) Der WAV ist verpflichtet, das Wasser jederzeit am Ende der Anschluss-
leitung zur Verfügung zu stellen. 

Dies gilt nicht:

– soweit zeitliche Beschränkungen zur Sicherstellung der öffentlichen 
Wasserversorgung erforderlich oder sonst nach dieser Satzung vorbe-
halten sind,

– soweit und solange der WAV an der Versorgung durch höhere Gewalt 
oder sonstige Umstände, deren Beseitigung ihm wirtschaftlich nicht 
zugemutet werden kann, gehindert ist.

(2) Die Versorgung kann unterbrochen werden, soweit dies zur Vornahme 
betriebsnotwendiger Arbeiten erforderlich ist. Der WAV hat jede Unterbre-
chung oder Unregelmäßigkeit unverzüglich zu beheben.
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(3) Der WAV hat die Grundstückseigentümer/Anschlussnehmer bei einer 
nicht nur für kurze Dauer beabsichtigten Unterbrechung der Versorgung 
rechtzeitig in geeigneter Weise zu unterrichten. 

(4) Die Pflicht zur Benachrichtigung entfällt, wenn:

– die Unterrichtung nach den Umständen nicht rechtzeitig möglich ist 
und der WAV dies nicht zu vertreten hat, oder

– die Beseitigung von bereits eingetretenen Unterbrechungen, Störun-
gen verzögern würde.

§ 11
Haftung bei Versorgungsstörungen

(1) Für Schäden, die ein Grundstückseigentümer durch Unterbrechung 
der Wasserversorgung oder durch Unregelmäßigkeiten in der Belieferung 
erleidet, haftet der WAV aus dem Benutzungsverhältnis oder unerlaubter 
Handlung im Falle:

– der Tötung oder Verletzung des Körpers oder der Gesundheit des 
Grundstückseigentümers, es sei denn, dass der Schaden vom WAV 
oder einem seiner Bediensteten oder einem Verrichtungsgehilfen we-
der vorsätzlich noch fahrlässig verursacht worden ist,

– der Beschädigung einer Sache, es sei denn, dass der Schaden weder 
durch grobe Fahrlässigkeit des WAV oder eines seiner Bediensteten 
oder eines Verrichtungsgehilfen verursacht worden ist,

– eines Vermögensschadens, es sei denn, dass dieser weder durch Vor-
satz noch durch grobe Fahrlässigkeit des WAV oder eines vertretungs-
berechtigten Organs verursacht worden ist.

(2) Abs. 1 ist auch auf Ansprüche von Grundstückseigentümern anzuwen-
den, die diese gegen ein drittes Wasserversorgungsunternehmen aus un-
erlaubter Handlung geltend machen. Der WAV ist verpflichtet, dem Grund-
stückseigentümer auf Verlangen über die mit der Schadensverursachung 
durch ein drittes Unternehmen zusammenhängenden Tatsachen insoweit 
Auskunft zu geben, als sie ihm bekannt sind oder von ihm in zumutbarer 
Weise aufgeklärt werden können und seine Kenntnis zur Geltungmachung 
des Schadensersatzes erforderlich ist.

(3) Ist der Grundstückseigentümer berechtigt, das gelieferte Wasser an 
einen Dritten weiterzuleiten, und erleidet dieser durch Unterbrechung 
der Wasserversorgung oder durch Unregelmäßigkeiten in der Belieferung 
einen Schaden, so haftet der WAV dem Dritten gegenüber in demselben 
Umfange wie dem Grundstückseigentümer aus dem Benutzungsverhältnis.

(4) Leitet der Grundstückseigentümer das gelieferte Wasser an einen Drit-
ten weiter, so hat er im Rahmen seiner rechtlichen Möglichkeiten sicher-
zustellen, dass dieser aus unerlaubter Handlung keine weiter gehenden 
Schadensersatzansprüche erheben kann, als in den Absätzen 1 bis 3 vorge-
sehen sind. Der WAV hat den Grundstückseigentümer hierauf bei Begrün-
dung des Benutzungsverhältnisses besonders hinzuweisen.

(5) Der Grundstückseigentümer hat den Schaden unverzüglich dem WAV 
oder, wenn dieses feststeht, dem ersatzpflichtigen Unternehmen mitzutei-
len. Leitet der Grundstückseigentümer das gelieferte Wasser an einen Drit-
ten weiter, so hat er diese Verpflichtung auch dem Dritten aufzuerlegen.

§ 12
Verjährung

(1) Schadensersatzansprüche der in § 11 bezeichneten Art verjähren in drei 
Jahren von dem Zeitpunkt an, in welchem der Ersatzberechtigte von dem 
Schaden, von den Umständen, aus denen sich seine Anspruchsberechti-
gung ergibt, und von dem ersatzpflichtigen Wasserversorgungsunterneh-
men Kenntnis erlangt, ohne Rücksicht auf diese Kenntnis in fünf Jahren 
von dem schädigenden Ereignis an.

(2) Schweben zwischen dem Ersatzpflichtigen und dem Ersatzberechtigten 
Verhandlungen über den zu leistenden Schadensersatz, so ist die Verjäh-
rung gehemmt, bis der eine oder der andere Teil die Fortsetzung der Ver-
handlung verweigert.

(3) § 11 Abs.5 gilt entsprechend.

§ 13
Grundstücksbenutzung

(1) Die Grundstückseigentümer haben für Zwecke der örtlichen Versor-
gung das Anbringen und Verlegen von Leitungen einschließlich Zubehör 
zur Zu- und Fortleitung von Wasser über ihre Grundstücke sowie erforder-
liche Schutzmaßnahmen, als auch das Anbringen von Hinweisschilder für 
Hydranten, Absperrorgane u.a. unentgeltlich zuzulassen.

Diese Pflicht entfällt, wenn die Inanspruchnahme der Grundstücke den 
Eigentümer mehr als notwendig oder in unzumutbarer Weise belasten 
würde.

(2) Der Grundstückseigentümer ist rechtzeitig über Art und Umfang der 
beabsichtigten Inanspruchnahme des Grundstückes zu benachrichtigen.

(3) Der Grundstückseigentümer kann die Verlegung der Einrichtungen ver-
langen, wenn sie an der bisherigen Stelle für ihn nicht mehr zumutbar 
sind. Die Kosten der Verlegung trägt der WAV. Dienen die Einrichtungen 
ausschließlich der Versorgung des Grundstücks, so gelten die Bestimmun-
gen der Gebührensatzung.

(4) Wird der Wasserbezug eingestellt, so hat der Grundstückseigentümer 
die Entfernung der Einrichtungen zu gestatten oder sie auf Verlangen des 
WAV noch fünf Jahre unentgeltlich zu dulden, es sei denn, dass ihm dies 
nicht zugemutet werden kann.

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht für öffentliche Verkehrswege und Ver-
kehrsflächen sowie für Grundstücke, die durch Planfeststellung für den Bau 
von öffentlichen Verkehrswegen und Verkehrsflächen bestimmt sind.

§ 14
Haus- und Grundstücksanschluss

(1) Die Grundstücksanschlussleitung ist der Teil der Leitung zwischen der 
Hauptleitung (Versorgungsleitung) und der Grundstücksgrenze. Er ist Teil 
der öffentlichen Wasserversorgungsanlage.

(2) Die Hausanschlussleitung stellt die Verbindung zwischen öffentlicher 
Versorgungsleitung (Grundstücksanschlussleitung) und der Trinkwasser-
hausinstallation (Kundenanlage) mit Ausnahme des Wasserzählers dar. 
Somit stellt die Hausanschlussleitung die Verbindung des Verteilernetzes 
mit der Anlage des Grundstückseigentümers (Kundenanlage) dar. Diese be-
ginnt mit der Abzweigstelle des Verteilernetzes (einschließlich Anschluss-
stück mit Zubehör) und endet mit der zweiten Absperrarmatur inklusive 
Rückflussverhinderer.

(3) Der Anschluss an die öffentliche Wasserversorgungsanlage und jede 
Änderung des Hausanschlusses ist vom Grundstückseigentümer unter Be-
nutzung eines beim WAV erhältlichen Vordrucks für jedes Grundstück zu 
beantragen.

(4) Dem Antrag sind folgende Unterlagen beizufügen:

– ein Lageplan, Maßstab 1:500, nebst Beschreibung und Skizze der ge-
planten Anlage des Grundstückseigentümers,

– Name des Vertragsinstallationsunternehmen, durch das die Kunden-
anlage hinter der Wasserzähleranlage errichtet oder verändert werden 
soll

– eine nähere Beschreibung besonderer Einrichtungen (z. B. Gewerbe-
betriebe, Feuerlöschanlagen usw.), für die auf dem Grundstück Wasser 
verwendet werden soll,

– Planungsunterlagen der Sanitärinstallation, sowie Angaben des ge-
schätzten Wasserbedarfs,

– Angaben über eine vorhandene oder geplante Eigengewinnungsanla-
ge, [Beachte § 8 (4)]

– eine Erklärung des Grundstückseigentümers, die anfallenden Kosten 
der Anschlussleitung einschließlich der Wiederherstellungskosten im 
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öffentlichen Verkehrsraum und der Straßenoberfläche nach Maßgabe 
der Gebührensatzung zu übernehmen und dem WAV den entsprechen-
den Betrag zu erstatten,

– im Falle des § 4 Abs. 2 und 3, die Verpflichtungserklärung zur Übernah-
me der mit dem Bau und Betrieb zusammenhängenden Mehrkosten,

(5) Art, Zahl und Lage der Hausanschlüsse sowie deren Änderung werden 
nach Anhörung und unter Wahrung der berechtigten Interessen des Grund-
stückseigentümers vom WAV bestimmt. Jedes Grundstück ist über eine ei-
gene Anschlussleitung zu versorgen. Befinden sich auf einem Grundstück 
mehrere zum dauernden Aufenthalt von Menschen bestimmte Gebäude, 
ist jedes Gebäude über eine eigene Anschlussleitung zu versorgen.

(6) Hausanschlüsse gehören zu den Betriebsanlagen des WAV (nicht zur 
öffentlichen Anlage). Das Eigentum des WAV an den Anschlussleitungen 
endet an der Grundstücksgrenze des Grundstückseigentümers. Die An-
schlussleitung von der Grundstücksgrenze bis zur Wasserzähleranlage, ein-
schließlich aller dazu gehörenden Teile (Wanddurchführung, Zählerbügel, 
Verschraubungen, Schiebestücke, Rückflussverhinderer, Absperrarmaturen 
u. a.), mit Ausnahme des Wasserzählers, gehen in das Eigentum des Grund-
stückseigentümers über. Unberührt hiervon bleibt die Kostenerstattung für 
die Erstellung und Veränderung der Anschlussleitung entsprechend § 14 
Abs. 7. 

(7) Die Anschlussleitungen werden ausschließlich vom WAV hergestellt, 
unterhalten, erneuert, geändert, abgetrennt und beseitigt. Sie müssen zu-
gänglich und vor Beschädigung geschützt sein. Der Grundstückseigentü-
mer/Anschlussnehmer  hat die baulichen Voraussetzungen für die sichere 
Errichtung der Anschlussleitung zu schaffen. Er darf keine Einwirkungen 
auf die Anschlussleitung vornehmen oder vornehmen lassen.

(8) Der WAV ist berechtigt vom Grundstückseigentümer/Anschlussnehmer die 
Erstattung der bei wirtschaftlicher Betriebsführung notwendigen Kosten für:

– die Herstellung der Anschlussleitung,
– die Erneuerung (Auswechslung) von Anschlussleitungen,
– Arbeiten an Anschlussleitungen auf dem Grundstück des Anschluss-

nehmers (Reparaturen u. a.)
– die Veränderung, Auswechselung oder Erweiterung von Anschlusslei-

tungen, die durch eine Änderung oder Erweiterung seiner Anlage oder 
aus sonstigen Gründen vom Grundstückseigentümer (Anschlussneh-
mer) veranlasst werden,

– die Auswechselung von Anschlussleitungen, wenn deren Zustand ver-
muten lässt, dass der sichere Betrieb der Anlage für einen angemesse-
nen Zeitraum nicht mehr gewährleistet ist, 

zu verlangen.

(9) Die Kosten sind nach Aufwand zu berechnen. (siehe aktuelle Gebüh-
rensatzung)

(10) Anschlussnehmer, die nicht Grundstückseigentümer sind, haben auf 
Verlangen des WAV die schriftliche Zustimmung des Grundstückseigen-
tümers zur Erstellung der Anschlussleitung und Anerkennung der damit 
verbundenen Verpflichtungen beizubringen.

(11) Jede Beschädigung der Anschlussleitung, insbesondere das Undicht-
werden von Leitungen sowie sonstige Störungen sind dem WAV unverzüg-
lich mitzuteilen. 

(12) Anschlussleitungen welche nicht mehr genutzt werden sollen, sind vom 
Grundstückseigentümer (Anschlussnehmer) schriftlich beim WAV zu kündi-
gen. Die Anschlussleitung ist vom WAV unmittelbar an der Verteilerleitung 
von dieser zu trennen. Die Kosten für die Beseitigung des Anschlusses trägt 
der Grundstückseigentümer. Die Kosten werden nach Aufwand berechnet.

(13) Der WAV behält sich vor, zum hygienischen Schutz des Trinkwassers 
nicht mehr bzw. wenig benutzte Anschlussleitungen nach einem Jahr von 
den in Betrieb befindlichen Verteilerleitungen zu trennen bzw. zu spülen. 
Die Kosten dafür, einschließlich der Spülwassermengen trägt der Grund-
stückseigentümer/Anschlussnehmer.

(14) Anschlussleitungen dürfen weder als Erder- noch als Schutzleiter für 
Blitzableiter, Erdungsleitungen und Starkstromanlagen genutzt werden.

(15) Der erneute Anschluss eines Grundstückes nach Abtrennung der An-
schlussleitung ist wie ein Neuanschluss zu behandeln.

(16) Werden Anschlussleitungen ohne Genehmigung und ohne Wissen des 
WAV erstellt und/oder in Betrieb genommen, ist der WAV berechtigt, diese 
Anschlussleitungen von seinen Anlagen zu trennen. Die Kosten trägt der 
Grundstückseigentümer/Verursacher. Die Kosten können pauschal berech-
net werden. Das unberechtigte Verlegen oder Betreiben von Anschlusslei-
tungen stellt eine Ordnungswidrigkeit nach § 29 dieser Satzung dar.

§ 15
Messeinrichtungen an der Grundstücksgrenze

(1) Der WAV kann verlangen, dass der Grundstückseigentümer /Anschluss-
nehmer auf seine Kosten an der Grundstücksgrenze einen geeigneten Was-
serzählerschacht oder Wasserzählerschrank anbringt, wenn:

– das Grundstück unbebaut ist oder
– die Versorgung des Gebäudes mit Anschlussleitungen erfolgt, die 

unverhältnismäßig lang (> 15 m) sind oder nur unter besonderen Er-
schwernissen verlegt werden können, oder

– kein geeigneter Raum zur frostsicheren Unterbringung des Wasserzäh-
lers vorhanden ist.

(2) Die Wasserzählerschächte/Wasserzählerschränke müssen den Unfall-
verhütungsvorschriften, den anerkannten Regeln der Technik sowie den 
Musterblättern und Vorschriften des WAV entsprechen. Sie dürfen nur für 
den bestimmungsgemäßen Zweck genutzt werden.

(3) Gelangt der Wasserzählerschacht/Wasserzählerschrank im Zuge von 
Bautätigkeiten (z. B. Straßenverbreiterung, Änderung der Straßenführung 
o. ä.) in den Bereich der öffentlichen Verkehrsfläche, so bleibt bis zur Ver-
legung des Schachtes/Schrankes hinter die neue Grundstücksgrenze das 
Eigentum an der Anschlussleitung unberührt. Die Kosten für die Verlegung, 
einschließlich der Anschlussleitung, Wasserzählerarmatur usw., trägt der 
Grundstückseigentümer bzw. Verursacher.

(4) Der Grundstückseigentümer/Anschlussnehmer ist verpflichtet, die Ein-
richtungen in sauberen und ordnungsgemäßen Zustand und jederzeit zu-
gänglich zu halten.

(5) Der Grundstückseigentümer/Anschlussnehmer kann die Verlegung der 
Einrichtungen auf seine Kosten verlangen, wenn sie an bisheriger Stelle für 
ihn nicht mehr zumutbar sind und die Verlegung ohne Beeinträchtigung 
einer einwandfreien Messung möglich ist.

§ 16
Anlage des Grundstückseigentümers/Anschlussnehmers

(1) Für die ordnungsgemäße Errichtung, Erweiterung, Änderung und 
Unterhaltung der Kundenanlage (hinter der Wasserzähleranlage) ist der 
Grundstückseigentümer/Anschlussnehmer verantwortlich. Hat er die An-
lage oder Anlagenteile einem Dritten vermietet oder sonst zur Nutzung 
überlassen, so ist er neben diesem verantwortlich.

(2) Die Grundstücksanlage/Kundenanlage darf nur unter Beachtung der 
Vorschriften dieser Satzung und anderer gesetzlicher und behördlicher 
Bestimmungen sowie nach den anerkannten Regeln der Technik errichtet, 
erweitert, verändert und unterhalten werden. Die Errichtung der Grund-
stücksanlage/Kundenanlage und wesentliche Veränderungen dürfen nur 
durch den WAV oder durch ein im Installateurverzeichnis des WAV einge-
tragenes Installationsunternehmen erfolgen. Der WAV ist berechtigt, die 
Ausführung der Arbeiten zu überwachen.

(3) Anlagenteile, die sich vor der Messeinrichtung befinden, können plom-
biert werden. Ebenso können Anlagenteile, die zur Grundstücksanlage/ 
Kundenanlage des Grundstückseigentümers/Anschlussnehmer gehören 
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unter Plombenverschluss genommen werden, um eine einwandfreie Mes-
sung zu gewährleisten. Die dafür erforderliche Ausstattung der Anlage ist 
nach den Angaben des WAV zu veranlassen.

(4) Es dürfen nur Materialien und Geräte verwendet werden, die entspre-
chend den anerkannten Regeln der Technik beschaffen sind. Das Zeichen 
einer anerkannten Prüfstelle (z. B. DIN-DVGW, DVGW- oder CE) bekundet, 
dass diese Voraussetzungen erfüllt sind.

(5) Die Grundstücksanlage/Kundenanlage des Grundstückseigentümers/ 
Anschlussnehmer darf nicht als Erder- oder Schutzleiter für Blitzableiter-, 
Erdungsleitungen und Starkstromanlagen genutzt werden. Die Grund-
stücksanlage/Kundenanlage ist bei der Herstellung eines zwingend not-
wendigen Hauptpotenzialausgleiches als Schutzmaßnahme mit einzube-
ziehen.

(6) Teile der Anschlussleitung, die im Eigentum des Grundstückseigentü-
mers/Anschlussnehmers stehen und zu deren Unterhaltung er verpflichtet 
ist, sind Bestandteile der Anlage des Grundstückeigentümers/Anschluss-
nehmers.

(7) Schäden innerhalb der Grundstücksanlage/Kundenanlage sind ohne 
Verzug durch den Grundstücksbesitzer zu beseitigen. Wenn durch Schä-
den innerhalb der Grundstücksanlage/Kundenanlage oder aus einem an-
deren Grund Wasser ungenutzt abläuft, hat der Grundstückseigentümer/ 
Anschlussnehmer dieses durch die Messeinrichtung erfasste Wasser zu 
bezahlen.

§ 17
Inbetriebsetzung der Anlage des Grundstückseigentümers

(1) Der WAV oder dessen Beauftragte schließen die Grundstücksanlage/ 
Kundenanlage des Grundstückseigentümers/Anschlussnehmer an das Ver-
teilungsnetz an und setzen sie in Betrieb.

(2) Jede Inbetriebsetzung der Grundstücksanlage/Kundenanlage ist dem 
WAV über das Installationsunternehmen anzuzeigen. 

(3) Der WAV kann für die Inbetriebsetzung vom Grundstückseigentümer/
Anschlussnehmer Kostenerstattung verlangen; die Kosten sind nach Ge-
bührensatzung zu berechnen.

§ 18
Überprüfung der Grundstücksanlage/Kundenanlage

des Grundstückseigentümers/Anschlussnehmers

(1) Der WAV ist berechtigt, die Grundstücksanlage/Kundenanlage des 
Grundstückseigentümers/Anschlussnehmers vor und nach ihrer Inbetrieb-
nahme zu überprüfen. Er hat den Grundstückseigentümer auf erkannte 
Sicherheitsmängel aufmerksam zu machen und kann deren Beseitigung 
verlangen.

(2) Werden Mängel festgestellt, welche die Sicherheit gefährden oder er-
hebliche Störungen erwarten lassen, so ist der WAV berechtigt, den An-
schluss oder die Versorgung zu verweigern; bei Gefahr für Leib oder Leben 
ist er hierzu verpflichtet.

(3) Durch Vornahme oder Unterlassung der Überprüfung der Grundstücks-
anlage/Kundenanlage sowie durch deren Anschluss an das Verteilungsnetz 
übernimmt der WAV keine Haftung für die Mängelfreiheit der Grund-
stücksanlage/Kundenanlage. Dies gilt nicht, wenn er bei einer Überprüfung 
Mängel festgestellt hat, die eine Gefahr für Leib und Leben darstellen.

§ 19
Betrieb, Erweiterung und Änderung der Grundstücksanlage/

Kundenanlage und Verbrauchseinrichtungen des Grundstücks- 
eigentümers Mitteilungspflichten

(1) Grundstücksanlagen/Kundenanlagen und Verbrauchseinrichtungen 
sind so zu betreiben, dass Störungen anderer Verbraucher, störende Rück-

wirkungen auf Einrichtungen des WAV oder Dritter oder Rückwirkungen 
auf die Güte des Trinkwassers ausgeschlossen sind.

(2) Erweiterungen und Änderungen der Grundstücksanlage/Kundenanla-
ge sowie die Verwendung zusätzlicher Verbrauchseinrichtungen sind dem 
WAV mitzuteilen, soweit sich dadurch Größen für die Gebührenbemessung 
ändern oder sich die vorzuhaltende Leistung wesentlich erhöht.

§ 20
Zutrittsrecht

(1) Der Grundstückseigentümer/Anschlussnehmer hat dem mit einem Aus-
weis versehenen Beauftragten des WAV den Zutritt zu seinen Räumen und 
zu den in § 15 genannten Einrichtungen zu gestatten, soweit dies für die 
Prüfung der technischen Einrichtungen, zur Wahrnehmung sonstiger Rech-
te und Pflichten nach dieser Satzung, insbesondere zur Ablesung, oder zur 
Ermittlung der Grundlagen für die Gebührenbemessung erforderlich ist.

(2) Kosten die dem WAV dadurch entstanden, dass die genannten Anla-
gen nicht zugänglich sind, trägt der Grundstückseigentümer/Anschluss-
nehmer.

§ 21
Technische Anschlussbedingungen

(1) Der WAV ist berechtigt, weitere technische Anforderungen an den 
Hausanschluss und andere Anlagenteile sowie an den Betrieb der Anlage 
festzulegen, soweit dies aus Gründen der sicheren und störungsfreien Ver-
sorgung, insbesondere im Hinblick auf die Erfordernisse des Verteilungs-
netzes notwendig ist. Die Anforderungen dürfen den anerkannten Regeln 
der Technik nicht widersprechen.

(2) Der Anschluss bestimmter Verbrauchseinrichtungen kann von der vor-
herigen Zustimmung des WAV abhängig gemacht werden. Die Zustim-
mung darf nur verweigert werden, wenn der Anschluss eine sichere und 
störungsfreie Versorgung gefährden würde. 

§ 22
Messung

(1) Der WAV stellt die vom Grundstückseigentümer/Anschlussnehmer 
verbrauchte Wassermenge durch Messeinrichtungen fest, die den eich-
rechtlichen Vorschriften entsprechen müssen. Bei öffentlichen Verbrauch-
seinrichtungen kann die gelieferte Menge auch rechnerisch ermittelt oder 
geschätzt werden, wenn die Kosten der Messung außer Verhältnis zur 
Höhe des Verbrauchs stehen.

(2) Der WAV hat dafür Sorge zu tragen, dass eine einwandfreie Mes-
sung der verbrauchten Wassermengen gewährleistet ist. Er bestimmt Art, 
Zahl und Größe sowie Anbringungsort der Messeinrichtung. Ebenso ist 
die Lieferung, Anbringung, Überwachung, Unterhaltung und Entfernung 
der Messeinrichtung Aufgabe des WAV. Er hat den Grundstückseigentü-
mer/Anschlussnehmer  anzuhören und dessen berechtigte Interessen zu 
wahren. Er ist verpflichtet, auf Verlangen des Grundstückeigentümers/ 
Anschlussnehmers die Messeinrichtung zu verlegen, wenn dies ohne Be-
einträchtigung einer einwandfreien Messung möglich ist; der Grundstücks-
eigentümer ist verpflichtet die Kosten zu tragen.

(3) Der Grundstückseigentümer/Anschlussnehmer stellt für die Messein-
richtung einen geeigneten Platz zur Verfügung.

(4) Der Grundstückseigentümer/Anschlussnehmer haftet für das Abhan-
denkommen, die Beschädigung und das unberechtigte Entfernen und 
Ausbau der Messeinrichtung, soweit ihn hieran ein Verschulden trifft. Er 
hat den Verlust, Beschädigungen und Störungen dieser Einrichtungen 
dem WAV unverzüglich mitzuteilen. Er ist verpflichtet, die Einrichtungen 
vor mechanischer Beschädigung, Abwasser, Schmutz,- und Grundwasser 
sowie vor Frost zu schützen. Bei den im Einzelnen zu ergreifenden Schutz-
maßnahmen ist vom Grundstückseigentümer/Anschlussnehmer nicht auf 
die übliche, sondern auf die im Verkehr erforderliche Sorgfalt abzustellen, 
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wobei er sich nur dann sorgfältig verhält, wenn er dem technischen Fort-
schritt auf diesem Gebiet folgt.

§ 23
Nachprüfen von Messeinrichtungen

(1) Der Grundstückseigentümer/Anschlussnehmer kann jederzeit die Nach-
prüfung der Messeinrichtung durch eine Eichbehörde oder eine staatlich 
anerkannte Prüfstelle im Sinne des § 6 Abs. 2 des Eichgesetzes verlangen. 
Stellt der Kunde den Antrag auf Prüfung nicht beim WAV, so hat er diesen 
vor der Antragstellung zu benachrichtigen.

(2) Die Kosten der Prüfung (einschließlich Ein- und Ausbau sowie Trans-
port) fallen dem WAV zur Last, falls die Abweichungen die gesetzlichen 
Verkehrsfehlergrenzen überschreitet, sonst dem Grundstückseigentümer/ 
Anschlussnehmer.

§ 24
Ablesung

(1) Die Messeinrichtungen werden vom Beauftragten des WAV möglichst 
in gleichen Zeitabständen oder auf Verlangen des WAV vom Grundstücks-
eigentümer/Anschlussnehmer selbst abgelesen. Dieser hat dafür Sorge zu 
tragen, dass die Messeinrichtungen leicht zugänglich sind (siehe auch § 20).

(2) Solange der Beauftragte des WAV die Räume des Grundstückseigentü-
mers/ Anschlussnehmers nicht zum Zwecke der Ablesung betreten kann, 
darf der WAV den Verbrauch auf Grundlage der letzten Ablesung schätzen; 
die tatsächlichen Verhältnisse sind angemessen zu berücksichtigen.

§ 25
Verwendung des Wassers

(1) Das Wasser wird nur für die eigenen Zwecke des Grundstückseigen-
tümers/Anschlussnehmers, seiner Mieter und ähnlich berechtigter Perso-
nen zur Verfügung gestellt. Die Weiterleitung an sonstige Dritte ist nur mit 
schriftlicher Zustimmung des WAV zulässig. Diese muss erteilt werden, 
wenn dem Interesse der Weiterleitung nicht überwiegende versorgungs-
wirtschaftliche Gründe entgegenstehen.

(2) Das Wasser darf für alle Zwecke verwendet werden, soweit nicht in 
dieser Satzung oder aufgrund sonstiger gesetzlicher oder behördlicher Vor-
schriften Beschränkungen vorgesehen sind. Der WAV kann die Verwendung 
ganz oder zeitlich begrenzt, für bestimmte Zwecke beschränken, soweit 
dies zur Sicherstellung der allgemeinen Wasserversorgung erforderlich ist.

(3) Der Anschluss von Anlagen zum Bezug von Bauwasser ist beim WAV 
vor Beginn der Bauarbeiten zu beantragen. Entsprechendes gilt für An-
schlüsse zu sonstigen vorübergehenden Zwecken.

(4) Soll Wasser aus öffentlichen Hydranten für vorübergehende Zwe-
cke entnommen werden, sind hierfür Hydrantenstandrohre des WAV mit 
Wasserzähler zu benutzen. Standrohre mit geeichten Messeinrichtungen 
werden im beschränkten Umfang nach Maßgabe der hierfür geltenden Be-
stimmungen, gegen Kostenerstattung, befristet an Antragsteller vermietet.

(5) Der Mieter von Standrohren haftet für Beschädigungen aller Art, so-
wohl für Schäden am Mietgegenstand als auch für Schäden, die durch Ge-
brauch des Standrohres an öffentlichen Hydranten, Leitungseinrichtungen  
und Hydrantenschächten auch durch Verunreinigung dem WAV entstehen.

(6) Sollen auf einem Grundstück besondere Feuerlöschanschlüsse einge-
richtet werden, sind über ihre Auslegung, Unterhaltung und Prüfung be-
sondere Vereinbarungen mit dem WAV zu treffen.

§ 26
Heranziehungsbescheide

Vordrucke für Heranziehungsbescheide müssen verständlich sein. Die für 
die Forderungen maßgeblichen Berechnungsfaktoren sind vollständig und 
in allgemein verständlicher Form auszuweisen.

§ 27
Laufzeit des Versorgungsverhältnisses

(1) Will ein Grundstückseigentümer/Anschlussnehmer, der zur Benutzung 
der Wasserversorgungsanlage nicht verpflichtet ist, den Wasserbezug voll-
ständig einstellen, so hat er mindestens zwei Wochen vor der Einstellung 
dies dem WAV schriftlich mitzuteilen.

(2) Will ein zum Anschluss oder zur Benutzung Verpflichteter den Wasser-
bezug einstellen, so hat er bei dem WAV Befreiung nach den Bestimmun-
gen dieser Satzung zu beantragen.

(3) Jeder Wechsel des Grundstückseigentümers/Anschlussnehmers, ist dem 
WAV unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Nähere Bestimmungen sind in 
der Gebührensatzung geregelt. Der WAV ist nicht verpflichtet, dem Eintritt 
des Dritten/Nachfolger in die sich aus dem Versorgungsverhältnis ergebe-
nen Rechte und Pflichten zuzustimmen.

(4) Wird der Wasserverbrauch ohne schriftliche Mitteilung im Sinne von 
§ 27, Abs. 1 oder vor Erteilung der Befreiung eingestellt, so haftet der Grund-
stückseigentümer/Anschlussnehmer dem WAV für die Erfüllung sämtlicher 
sich aus der Satzung ergebener Verpflichtungen sowie für daraus resultieren-
de Folgen und Auswirkungen auf Dritte oder auf Anlagen des WAV.

(5) Es gilt analog § 14 Abs. 9; 10; 12

(6) Der Grundstückseigentümer/Anschlussnehmer kann eine zeitweilige 
Absperrung seines Anschlusses verlangen, ohne damit das Benutzungs-
verhältnis aufzulösen. Die Bezahlung einer eventuell festgelegten Grund-
gebühr für das Vorhalten der Anschlussleitung wird hiervon nicht berührt.

§ 28
Einstellung der Versorgung

(1) Der WAV ist berechtigt, die Versorgung fristlos einzustellen, wenn der 
Grundstückseigentümer/Anschlussnehmer  den Bestimmungen dieser Sat-
zung zuwiderhandelt und die Einstellung erforderlich ist, um:

– eine unmittelbare Gefahr für die Sicherheit von Personen oder Anlagen 
abzuwehren,

– den Verbrauch von Wasser unter Umgehung, Beeinflussung oder vor 
Anbringung der Messeinrichtung zu verhindern oder

– zu gewährleisten, dass Störungen anderer Grundstückseigentümer, 
störende Rückwirkungen auf Einrichtungen des WAV oder Dritter oder 
Rückwirkungen auf die Güte des Trinkwasser ausgeschlossen sind 

(2) Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbesondere bei Nichtzahlung einer 
fälligen Abgabenschuld, ist der WAV berechtigt, die Versorgung zwei Wo-
chen nach Androhung einzustellen. Dies gilt nicht wenn der Grundstücks-
eigentümer/Anschlussnehmer darlegt, dass die Folgen der Einstellung au-
ßer Verhältnis zur Schwere der Zuwiderhandlung stehen und hinreichende 
Aussicht bestehe, dass der Grundstückseigentümer seinen Verpflichtungen 
nachkommt.

(3) Der WAV hat die Versorgung unverzüglich wieder aufzunehmen, sobald 
die Gründe für ihre Einstellung entfallen sind und der Grundstückseigen-
tümer/Anschlussnehmer die Kosten der Einstellung und Wiederaufnahme 
der Versorgung ersetzt hat.

Die Kosten können pauschal berechnet werden.

§ 29
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer:

a) Entgegen § 5 sein Grundstück nicht an die öffentliche Wasserversor-
gungsanlage anschließen lässt.

b) Entgegen § 7 die öffentliche Wasserversorgungsanlage nicht bestim-
mungsgemäß oder gar nicht nutzt.
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c) Entgegen § 13 (1) die Grundstücksbenutzung verweigert.
d) Entgegen § 14 (7) und (15) Haus- und/oder Grundstücksanschlüsse 

ohne schriftliche Genehmigung und Wissen des WAV herstellt.
e) Entgegen § 14 (11) Beschädigungen von Anschlussleitungen nicht un-

verzüglich dem WAV mitteilt.
f) Entgegen § 14 (12) Anschlussleitungen welche nicht mehr genutzt 

werden sollen nicht unverzüglich beim WAV schriftlich kündigt
g) Entgegen § 14 (14) Anschlussleitungen als Erder- oder Schutzleiter für 

Blitzableiter, Erdungsleitungen und Starkstromanlagen nutzt.
h) Entgegen § 16 die Grundstücksanlage/Kundenanlage nicht ordnungs-

gemäß errichtet und betreibt.
i) Entgegen § 17 (1) die Grundstücksanlage/Kundenanlage ohne Zustim-

mung des WAV in Betrieb setzt.
j) Entgegen § 17 (2) die Anzeige über die Inbetriebsetzung  der Grund-

stücksanlage / Kundenanlage unterlässt.
k) Entgegen § 18 (1) die Überprüfung der Grundstücksanlage/Kundenan-

lage verweigert und verhindert.
l) Entgegen § 19 (1) die Grundstücksanlage/Kundenanlage nicht ord-

nungsgemäß betreibt.
m) Entgegen § 19 (2) Erweiterungen und Änderungen der Anlage sowie 

die Verwendung zusätzlicher Verbrauchseinrichtungen, soweit sich da-
durch Größen für die Gebührenbemessung ändern oder sich die vorzu-
haltende Leistung wesentlich erhöht dem WAV nicht anzeigt.

n) Entgegen § 20 (1) dem mit einem Ausweis versehenen Beauftragten 
des WAV den Zutritt zu seinen Räumen und zu den in § 15 genannten 
Einrichtungen verwehrt, soweit dies für die Prüfung der technischen 
Einrichtungen, zur Wahrnehmung sonstiger Rechte und Pflichten nach 
dieser Satzung, insbesondere zur Ablesung, oder zur Ermittlung der 
Grundlagen für die Gebührenbemessung erforderlich ist.

o) Entgegen § 21 Festlegungen des WAV zu weiteren technischen Anfor-
derungen an die Grundstücksanlage/Kudenanlage nicht umsetzt.

p) Entgegen § 21 (2) bestimmte Verbrauchseinrichtungen ohne schriftli-
che Zustimmung des WAV betreibt.

q) Entgegen § 22 (4) den Verlust, die Beschädigung oder Störungen der 
Meßeinrichtung nicht unverzüglich mitteilt oder die Meßeinrichtung 
unberechtigt entfernt oder ausbaut.

r) Entgegen § 25 (1) Wasser ohne schriftliche Zustimmung des WAV an 
Dritte weiterleitet.

s) Entgegen § 25 (2) Beschränkungen der Wassernutzung zu wider han-
delt 

t) Entgegen § 25 (4) Wasser aus öffentlichen Hydranten entnimmt ohne 
Hydrantenstandrohre des WAV mit geeichter Messeinrichtung zu ver-
wenden.

u) Entgegen §25 (6) ohne schriftliche Vereinbarung mit dem WAV Feuer-
löscheinrichtungen errichtet und/oder betreibt.

v) Entgegen § 27 (3) vorsätzlich oder leichtfertig seiner Auskunftspflicht 
nicht, nicht vollständig, nicht richtig oder nicht fristgemäß schriftlich 
nachkommt.

w) Entgegen § 27 (4) den Wasserbezug ohne schriftliche Mitteilung ein-
stellt.

(2) Ordnungswidrigkeiten im Sinne des Absatz 1 können mit einem Buß-
geld von bis zu 1.000 € geahndet werden.

§ 30
Inkrafttreten

Die vorstehende dritte Änderungssatzung der Wasserversorgungssatzung 
des Wasserversorgungsverbandes „Hoher Fläming“ tritt am Tage nach ih-
rer Bekanntmachung in Kraft.

Brück, den 26.07.2018 Brück, den 26.07.2018

gez. Hemmerling gez. Rafelt
Verbandsvorsteher Vorsitzender der Verbandsversammlung

Ende des amtlichen Teils

Informationen der Kreisverwaltung

Förderung ehrenamtlicher 
Willkommens- und Integrations- 

initiativen 2018

Der Landkreis Potsdam-Mittel-
mark fördert auch im Jahr 2018 
ehrenamtliche Willkommens- 
und Integrationsinitiativen 
sowie Einzelpersonen, die sich 
im Landkreis in der Arbeit mit 
Flüchtlingen engagieren. 

Dafür stehen in diesem Jahr 
15.000 Euro zur Verfügung.

Vereine, ehrenamtliche Initiati-
ven und engagierte Einzelper-

sonen sind dazu aufgerufen, Geld für interkulturelle Begegnungen, Kon-
versationskurse, Patenschaften und andere Aktivitäten im Jahr 2018 zu 
beantragen.

Die Anträge und auch ein Merkblatt mit Hinweisen zum Antragsverfahren 
sind auf der Internetseite des Landkreises zu finden: 
www.potsdam-mittelmark.de 

Fragen dazu beantworten die Integrationsbeauftragte und deren Mitar-
beiterin unter:
Integrationsbuero@potsdam-mittelmark.de

Gefördert werden Vorhaben, die förderungswürdig sind. Ein Rechts- 
anspruch auf Förderung besteht nicht.
Die eingehenden Anträge werden von einer fachkundigen Jury begutachtet.
Die Prüfung erfolgt anhand der Fördermittelrichtlinie und unter Berück-
sichtigung des Grundsatzes eines möglichst effektiven Einsatzes der zur 
Verfügung stehenden Fördersumme.

Im Ergebnis gibt die Jury eine Empfehlung zur Förderung.
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Terminplan 2018

für die Sitzungen 
des Kreistages Potsdam-Mittelmark 

und seiner Ausschüsse

September 2018

37. KW vom 10.09. – 14.09.2018

Dienstag  11.09.18  16.30 Uhr  Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen 
und Personal

Mittwoch  12.09.18  17.00 Uhr  Ausschuss für Ordnung, Sicherheit 
und Verkehr

39. KW vom 24.09. – 28.09.2018

Dienstag  25.09.18  15.30 Uhr  Ausschuss für Arbeitsförderung und 
Grundsicherung

Mittwoch  26.09.18  16.30 Uhr  Jugendhilfeausschuss

Donnerstag  27.09.18  17.00 Uhr  Kreisausschuss

Oktober 2018

41. KW vom 08.10 – 12.10.2018

Donnerstag  11.10.18  15.00 Uhr  Kreistag

43. KW vom 22.10. – 26.10.2018 (Herbstferien 22.10. – 02.11.2018)*

Dienstag  23.10.18  16.30 Uhr  Ausschuss für Bildung und Kultur*

Mittwoch  24.10.18  16.30 Uhr  Ausschuss für Rechnungsprüfung 
und Petitionen*

Mittwoch  24.10.18  17.00 Uhr  Ausschuss für Bauen, Umwelt und 
Landwirtschaft*

Donnerstag  25.10.18  17.00 Uhr  Ausschuss für Soziales und Ge-
sundheit*

November 2018

45. KW vom 05.11. – 09.11.2018

Dienstag  06.11.18  16.30 Uhr  Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen 
und Personal

Mittwoch  07.11.18  17.00 Uhr  Ausschuss für Ordnung, Sicherheit 
und Verkehr

47. KW vom 19.11. – 23.11.2018

Dienstag  20.11.18  15.30 Uhr  Ausschuss für Arbeitsförderung und 
Grundsicherung

Mittwoch  21.11.18  16.30 Uhr  Jugendhilfeausschuss

Donnerstag  22.11.18  17.00 Uhr  Kreisausschuss

Dezember 2018

49. KW vom 03.12. – 07.12.2018

Donnerstag  06.12.18  15.00 Uhr  Kreistag

KW = Kalenderwoche
* = Ferien

Wettbewerb JugendUmweltPreis
Der Landkreis Potsdam-Mittelmark  würdigt bereits zum 10. Mal (!) mit 
dem JugendUmweltPreis Projekte, Maßnahmen oder Aktionen der Kinder- 
und Jugendarbeit, die sich mit dem Thema Umweltschutz, Artenvielfalt 
und -erhaltung und die Förderung von nachhaltiger Entwicklung ausei-
nandersetzen. Welche Methode, welche kreative Form oder mit welchen 
Mitteln sich dem Thema genähert wird, ist den Kindern und Jugendlichen 
selbst überlassen. In den vergangenen 10 Jahren haben wir schon viele 
kreative Ideen und Umsetzungen erleben dürfen. eine Modenschau, ein 
selbstkomponiertes Lied, eine Baumsatzung die kind- und jugendgerecht 
„übersetzt“ und belebt wurde und viele andere Projekte, die mit sehr viel 
Engagement und Überzeugung umgesetzt und präsentiert worden sind. 
Dotiert ist der JugendUmweltPreis PM mit Preisen im Gesamtwert von 
2.500 EUR.

Bewerbung
Es können sich im Landkreis Potsdam-Mittelmark tätige Einzelpersonen, 
Jugendinitiativen, Jugendgruppen, Jugendvereine, Jugendverbände und 
Träger von Jugendfreizeiteinrichtungen, der mobilen Jugendarbeit und der 
Sozialarbeit an Schule, Kitas, Horte oder Schulen mit ihren Projekten be-
werben.  Bei der Präsentation ist wichtig, dass die Kinder, Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen ihre Ergebnisse, Erkenntnisse oder Erfahrungen 
präsentieren und deutlich wird, dass es ein Projekt von ihnen ist!

Die Bewerbungsunterlagen sollten enthalten:
– Angaben zum Projekt (Träger mit Adresse),
– kurze Projektbeschreibung 
– wie viele Kinder und Jugendliche waren beteiligt und
– unter welchen Rahmenbedingungen die Leistung erbracht wurde (per-

soneller, räumlicher und zeitlicher Aufwand, Kosten, Kooperationen) 

Die Unterlagen sind bis spätestens 20. Oktober 2018 (Posteingang) an den

Landkreis Potsdam-Mittelmark, 
Fachdienst Kinder/Jugend/Familie
Jugendförderung
Postfach 1138
14801 Bad Belzig  

zu richten.
 
Die feierliche Präsentation der Ergebnisse und die Preisverleihung finden 
am 17.11.2018 um 14.00 Uhr im „Scala“ in Werder (Havel) statt.

Auskünfte erhalten Sie von Frau Moritz
Telefon 03381 – 533 303 
eMail: paula.moritz@potsdam-mittelmark.de
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Sonstige Tipps und Termine

Neue Seniortrainer/innen 
Ausbildung im Landkreis 
Potsdam-Mittelmark 2018

Der Förderverein Akademie 2. Lebenshälfte bietet für alle Bewohner des 
Landkreises Potsdam-Mittelmark, die älter als 55 Jahre sind, ab Herbst 
2018 wieder eine Seniortrainerausbildung an.

Seniortrainer sind Aktive, in der Regel Ältere, die sich in Ihrer Freizeit 
ehrenamtlich engagieren wollen. Sie engagieren sich in Kitas und Schu-
len, entwickeln selbstständig soziale Projekte, sind Mediatoren und auch 
Multiplikatoren in ihrer Kommune. Sie organisieren die Seniorenarbeit 
oder gründen einen Seniorenbeirat, usw. Für diese umfangreichen ehren-
amtlichen Aufgaben erhalten sie eine fundierte Ausbildung. Die Ausbil-
dungsinhalte sind: Projektentwicklung, Bürgerschaftliches Engagement, 
Gesprächsführung, Moderation und Kommunikation, Spender- und Spon-
sorenwerbung, Versicherungsfragen, Präsentation, Öffentlichkeitsarbeit, 
Werbung und einen Überblick der Kommunalstrukturen und die Netzwerke 
in Potsdam-Mittelmark.

Die einzigen Voraussetzungen für die Kursteilnehmer sind: Wohnort im Land-
kreis PM, Alter über 55 Jahre und Bereitschaft zur ehrenamtlicher Arbeit.

Der neue Kurs 2018 beinhaltet 3 Modulen mit insgesamt 9 Tage. Es sind 
alle 3 Module zu absolvieren. Am letzten Tag übergibt der Landrat an die 
Teilnehmer ein Zertifikat.

Termine:

– Modul 1: 26.09.-28.09.2018,
– Modul 2: 24.10.-26.10.2018,
– Modul 3: 21.11.-23.11.2018.

Die Ausbildung findet in der Heimvolkshochschule (HVHS) am Seddiner 
See statt. Durch die Unterstützung des Landkreises Potsdam-Mittelmark 
ist für alle Teilnehmer die Ausbildung kostenfrei.

Nach der erfolgreichen Ausbildung darf man sich Seniortrainer nennen und 
wird in das Netzwerk SeniorKompetenzTeam PM aufgenommen. Innerhalb 
des Netzwerkes erhält man regelmäßig eine Weiterbildung, verbunden mit 
einem Erfahrungsaustausch.

Bitte melden sie sich an: Akademie 2.Lebenshälfte, Karl-Liebknecht-
Str. 111a, Tel. 0331/2004695, spaethe@lebenshaelfte.de, www.akade-
mie2.lebenshaelfte.de.

Mit Blutspenden Leben retten: 
Regelmäßige Spender sichern 

die Blutversorgung in Berlin und 
Brandenburg

Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben, denen das Blutspendewesen in 
Deutschland unterliegt, können gesunde Männer maximal sechs Blutspen-
den pro Jahr leisten, bei Frauen liegt die gesetzlich zugelassene Höchstan-
zahl bei vier Spenden innerhalb von 365 Tagen. Die durchschnittliche 
Spendenanzahl, die DRK-Blutspenderinnen und -spender in Berlin und 
Brandenburg pro Jahr leisten, liegt jedoch lediglich bei durchschnittlich 
1,9 Spenden pro Jahr.
Die Festlegung der zugelassenen Spenden pro Jahr dient dem Schutz der 
Spender. 

Vorgegeben ist außerdem ein Mindestabstand von 56 Tagen, der zwischen 
zwei Blutspenden liegen muss. Durch dessen Einhaltung ist gewährleistet, 
dass der Körper genug Zeit hat, um den Blutverlust eines halben Liters 
durch die Spende vollständig auszugleichen. Der Flüssigkeitshaushalt ist 
nach einer Blutspende bereits nach wenigen Stunden wieder hergestellt. 

Wettbewerb JugendKulturPreis
Premiere! Zum ersten Mal möchte der der Landkreis Potsdam-Mittelmark 
den JugendKulturPreis verleihen. Gesucht werden Beiträge die sich mit 
dem diesjährigen Motto „Das Leben ist schön“ auseinandersetzen, d. h. 
schöpferische Leistungen zur Förderung der aktiven Auseinandersetzung 
mit Toleranz, kultureller Vielfalt und der nachhaltigen, künstlerischen Be-
tätigung!
Dabei können alle Formen der künstlerischen Darbietung gewählt 
werden, wie z. B. Musik (Bands oder Einzelinterpreten), Theater, 
Tanz, Poetry Slam, Fotografie, Literatur, Film, Pantomime, Clow-
nerie, Comedy, Musical … (diese Liste ist nicht vollständig und enthält 
lediglich Vorschläge)

Es können sich im Landkreis Potsdam-Mittelmark tätige Einzelpersonen, 
Jugendinitiativen, Jugendgruppen, Jugendvereine, Jugendverbände und 
Träger von Jugendfreizeiteinrichtungen, der mobilen Jugendarbeit und der 
Sozialarbeit an Schule, Kitas, Horte oder Schulen mit ihren Projekten be-
werben.

Die Bewerbungsunterlagen sollten enthalten:

– Angaben zum Projekt (Träger mit Adresse),
– kurze Projektbeschreibung 

– wie viele Kinder und Jugendliche waren beteiligt und
– unter welchen Rahmenbedingungen die Leistung erbracht wurde (per-

soneller, räumlicher und zeitlicher Aufwand, Kosten, Kooperationen) 

Die Wettbewerbsbeiträge sind bis spätestens 15. Oktober 2018 
(Posteingang) an den

Landkreis Potsdam-Mittelmark, 
Fachdienst Kinder/Jugend/Familie
Jugendförderung
Postfach 1138
14801 Bad Belzig  

zu richten.

Die feierliche Präsentation der Ergebnisse und die Preisverleihung finden 
am 24.11.2018 um 14.00 Uhr auf der Bühne des Scala in Werder (Havel) 
statt!

Auskünfte erhalten Sie von Frau Moritz
Telefon 03381 – 533 303 
eMail: paula.moritz@potsdam-mittelmark.de
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Für den Spender selbst hat die Blutentnahme von einem halben Liter den 
Effekt, dass der Körper zur Blutneubildung angeregt wird und damit auch 
zur Bildung neuer Zellen. Vorrangig helfen Blutspender jedoch schwer 
kranken oder verletzten Mitmenschen in ihrer Region und leisten damit ei-
nen unverzichtbaren Beitrag zur kontinuierlichen Sicherstellung der Patien-
tenversorgung mit Blutprodukten – rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr. 

Alle DRK-Blutspendetermine und Informationen zum Thema Blut-
spende finden Sie unter www.blutspende.de (bitte das entsprechen-
de Bundesland anklicken) oder über das Servicetelefon 0800 11 949 11 
(kostenlos erreichbar aus dem Dt. Festnetz). Bitte zur Blutspende den 
Personalausweis mitbringen!

Kreisvolkshochschule 
startet ins Herbstsemester

Im gesamten Landkreis Potsdam-Mittelmark startet nach den Sommerfe-
rien das neue Volkshochschulsemester. Das aktuelle Programmheft ist an 
vielen Stellen im Landkreis und in den drei Geschäftsstellen der Kreisvolks-
hochschule in Kleinmachnow, Bad Belzig und Werder erhältlich oder kann 
auf der Homepage www.kvhs-pm.de angeschaut werden. Dort sind die 
Kurse, die sich auf rund 30 Orte im Landkreis verteilen, auch direkt buchbar.

KVHS mit neuer Werbung – 
Was wiegt eine Schönwetterwolke

Um eine breite Zielgruppe auf die KVHS-Kurse neugierig zu machen, prä-
sentiert sich die KVHS in zwei neuen Filmclips, die auch auf der Homepage 
zu finden sind. „Wir möchten, dass Jung und Alt uns und unsere Standorte 
als Orte der Begegnung, des Lernens, des Dialogs und des Genusses ken-
nenlernen“, sagt die Leiterin der KVHS, Indra Kühlcke. Die neue Werbung 
vor der Geschäftsstelle in Kleinmachnow macht jedenfalls neugierig. „Eine 
Schönwetterwolke wiegt in etwa so viel wie 80 Elefanten“ steht in großer 
Schrift auf dem Aufsteller, mit dem neue Teilnehmer gewonnen werden 
sollen. Mit einer mobilen Messetheke werden Veranstaltungen und Orte in 
der Region besucht, um über die verschiedenen Angebote und Projekte der 
KVHS zu informieren. „Lernen, wo wir leben“ lautet das Motto der KVHS, 

womit auch Vorträge zur Regionalgeschichte gemeint sind. In Werder star-
tet z. B. im Oktober die neue vierteilige Reihe  „Wie Werder wuchs“ und in 
Kleinmachnow am 20. September die vierteilige Reihe „Das oberirdische 
Kleinmachnow“.

Glasfusing, Buch binden oder Bogen bauen

Viele der neuen Kunst- und Kreativkurse werden von regionalen Künst-
lerinnen und Künstlern angeleitet. Im Angebot sind z. B. neue Kurse zu 
Aquarellmalerei, aber auch eher exotische Themen wie Glasfusing, Buch 
binden oder Bogen bauen sind diesmal im Programm. Wer lieber in der 
Vergangenheit kramen möchte, wird in Kursen zur Familienforschung und 
altdeutscher Schrift fündig. Neue Kurse rund um Gesundheit, Ernährung, 
Bewegung und Fitness bieten vielerlei praktische Hilfe und kulinarische 
Entdeckungen: Wie wäre es z. B. mit einem selbstgebrauten Bier? Ein Ein-
steigerkurs findet am 22.09. in Stahnsdorf statt. Neben vielen bekannten 
Angeboten z. B. zu Taiji, Pilates und Feldenkrais kommen neue Facetten 
hinzu, etwa: Selbstverteidigung für Frauen und Mädchen und Yoga für 
Schwangere.

Neue Crashkurse und Webinare

Fortlaufende und neue Sprachkurse sind auch diesmal wieder im Programm. 
Schnupperangebote gibt es z. B. in Werder für Arabisch und Norwegisch. Ei-
niges Neues zu entdecken gibt es auch im Bereich Beruf – IT – Medien. „Für 
diesen Bereich haben wir im jetzigen Semester neue Kurse für die berufli-
che Weiterentwicklung etabliert“, so Frau Kühlcke, die beispielhaft auf den 
Kurs „Keine Aufregung: Professionell präsentieren“ verweist. Auch eine zu-
nehmende Verzahnung der Fachbereiche Sprachen und berufliche Bildung 
wird z. B. mit den Angeboten „Englisch für den Beruf – Ein Crashkurs“ oder 
„Spanisch Intensiv“, jeweils für Bildungsfreistellung anerkannt, deutlich. 
Neben Computereinsteigerkursen oder den wieder stärker nachgefragten 
Microsoft Office Angeboten (Excel, Word), stehen auch Kurse rund um „Soft 
Skills“ und neue Medien im Programm. Beliebt seien derzeit z. B. beson-
ders bei der älteren Generation themenspezifische Smartphone-Kurse, z. B. 
Shoppen mit dem Smartphone oder smarte Wanderkarten entdecken. Stär-
ker in den Fokus rücken auch Kurse zur eigenen beruflichen Orientierung: 
Über Angebote wie „Selbstmarketing – Auf zum neuen Job!“ oder „Ge-
sucht: Traumjob! Wie Ihre berufliche Neuorientierung gelingt“ werden die 
Teilnehmenden darin unterstützt, über ihre eigene berufliche Biografie zu 
reflektieren.

Wer lieber Zuhause lernt, kann auf die aktuellen und sogar entgeltfreien 
Webinare zu Verbraucherbildung und Verbraucherpolitik sowie Digitalisie-
rung und Datensicherheit zurückgreifen. Auch Xpert Business-Seminare 
zur kaufmännischen/betriebswirtschaftlichen Weiterbildung stehen wieder 
zum Onlinelernen bereit.

Anmeldungen und Kontakt

Anmeldungen zu den Kursen sind ab sofort direkt im Internet oder persön-
lich, per Mail/Brief, telefonisch sowie über die VHS App möglich. 

www.kvhs-pm.de, 
Tel. 033203-803710 (Kleinmachnow), 
Tel. 033841-45430 (Bad Belzig), 
Tel. 03327-571030 (Werder).
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Blutspendetermine im Landkreis Potsdam-Mittelmark und der Landeshauptstadt Potsdam

Monat September 

04. September 2018 Michendorf, Gemeindezentr. „Zum Apfelbaum“, Potsdamer Str. 64 15.00 bis 19.00 Uhr

06. September 2018 Götz, Zentrum für Gewerbeförderung, Am Mühlenberg 15 14.00 bis 18.30 Uhr

07. September 2018 Teltow, Dietrich-Bonhoeffer-Schule, Potsdamer Str. 51  15.00 bis 19.00 Uhr

06. September 2018 Brandenburg/Havel, Gesundheitszentrum am Hauptbahnhof 14.00 bis 18.30 Uhr

07. September 2018 Treuenbrietzen, Bürgerhaus „Alte Feuerwehr“, Breite Str. 71 15.00 bis 19.00 Uhr

07. September 2018 Potsdam, Bürgerhaus am Schlaatz, Schilfhof 28 15.00 bis 19.00 Uhr

08. September 2018 Borkheide, „Am Marktplatz“, An der Schule 1 (Bustermin)  10.00 bis 14.30 Uhr

10. September 2018 Neuseddin, Grundschule, Hans-Beimler-Str. 17 16.00 bis 19.30 Uhr

11. September 2018 Nuthetal, Grundschule „Otto-Nagel“, Andersenweg 43 16.00 bis 19.00 Uhr

12. September 2018 Brück, Grundschule, Friedrich-L.-Jahn-Str. 1 16.30 bis 19.30 Uhr

13. September 2018 Brandenburg/Havel, Gesundheitszentrum am Hauptbahnhof 14.00 bis 18.30 Uhr

14. September 2018 Caputh, Grundschule, Straße der Einheit 45  16.30 bis 19.30 Uhr

18. September 2018 Potsdam, Finanzamt, Steinstr. 104 – 106, Haus 9/Raum 1067a 09.00 bis 13.00 Uhr

19. September 2018 Potsdam, IKK BB, Ziolkowskistr. 6/Eingang via Schwarzschildstr. 13.30 bis 17.30 Uhr

20. September 2018 Kloster Lehnin, Ev. Diakonissenhaus, Altenhilfezentrum 15.30 bis 19.00 Uhr

20. September 2018 Brandenburg/Havel, Gesundheitszentrum am Hauptbahnhof 14.00 bis 18.30 Uhr

21. September 2018 Bad Belzig, DRK Belzig, Gliener Str. 1  15.00 bis 19.00 Uhr

25. September 2018 Werder, Schule, Unter den Linden 11 15.30 bis 19.00 Uhr

26. September 2018 Teltow, Dietrich-Bonhoeffer-Schule, Potsdamer Str. 51  15.00 bis 19.00 Uhr

27. September 2018 Potsdam, Vereinshaus SC Potsdam, Maimi-v.-Mirbach-Str. 11/13  15.30 bis 19.00 Uhr

27. September 2018 Niemegk, Schulküche, Straße der Jugend 8A 15.30 bis 19.30 Uhr

27. September 2018 Brandenburg/Havel, Gesundheitszentrum am Hauptbahnhof 14.00 bis 18.30 Uhr

ffnungszeiten im
DRK-Blutspendeinstitut:

DRK-Blutspende-
institut Potsdam
Charlottenstrae , Haus I, 
Eingang Hebbelstrae 
 Potsdam 
(neues rztehaus gegenber 
der Poliklinik) 
Telefon-Nummer: 
--

Montag und Freitag
von : bis : Uhr

Dienstag, Mittwoch und 
Donnerstag
von : bis : Uhr

jeden . Samstag im Monat
von : bis : Uhr

Tglich Blut- und Plasma-
spende mglich! 
Das Parkhaus ist fr Blut-
spender kostenfrei!

Schülerprojekttag Erneuerbare Energien

Jede Schulklasse aus dem Kreis Potsdam-Mittelmark ist einge-
laden, einen Praxistag rund um Erneuerbare Energien zu erle-
ben. Neben Experimenten zu Biogas und Fotovoltaik lernen wir 
auf einem Rundgang den Energie Modellort Feldheim kennen 
und betreten ein Windrad. Nach dem Abschluss-Quiz erhalten 
alle Teilnehmenden ein Zertifikat. Übrigens: Das ZDF logo!-
Mobil war bereits hier und hat berichtet.

Weitere Infos dazu auf www.potsdam-mittelmark.de – auch 
einen Flyer gibt es dazu.


